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Was Eltern ihren Kinder zahlen müssen.
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DR. GERHARD SCHILCHER

BRIS  l Europäische Vernetzung schreitet voran

Liebe Klientinnen 
und Klienten!
Bislang war die Eintragung 

von Unternehmen in öf-
fentliche Register Angelegen-
heit der Mitgliedsstaaten der 
EU. Abfragen über die Län-
dergrenzen waren mit erheb-
lichem Aufwand verbunden. 
Der europäische Integrations-
prozess schreitet auch im Be-
reich der Vernetzung der ver-
schiedenen Registersysteme 
der Mitgliedsstaaten voran. 
Die Richtlinie 2012/17/EU vom 
13. Juni 2012 soll die Grund-
lage dafür schaffen, dass je-
de Gesellschaft eine individu-
elle europäische Kennung be-
kommt. Diese Kennung dient 
nicht zur Identifizierung des 
Rechtsträgers im Geschäfts-
verkehr, sondern lediglich zur 
Sicherstellung einer eindeu-
tigen Kommunikation zwi-
schen den nationalen Regi-
stern, weshalb die europä-
ische Kennung auch nicht auf 
einem Firmenbuchauszug er-
kennbar ist. Sie ist lediglich 
eine Erweiterung der jewei-
ligen Firmenbuchnummer 
und lässt sich durch eine be-
stimmte Formel ermitteln. 

Der österreichische Gesetz-
geber hat die Richtlinie mit 
dem BRIS-Umsetzungsgesetz 
(BRIS-UmsG, BGBl I 2017/60) 
in das nationale Recht umge-
setzt. Die Richtlinie verpflich-
tet die Mitgliedsstaaten ledig-
lich, den Informationszugang 
zu Kapitalgesellschaften und 
deren inländischen Zweig-
niederlassungen zu gewähr-
leisten. Der österreichische 
Gesetzgeber war bei der Um-
setzung dieses Punktes äu-
ßerst fleißig und hat die Aus-
kunft nicht nur auf Kapital-

gesellschaften beschränkt, 
sondern allen im Firmenbuch 
eingetragenen inländischen 
Rechtsträgern eine europä-
ische Kennung zugeordnet (§ 
37 Abs 2 FBG [Firmenbuchge-
setz]). 

Auf der Homepage des eu-
ropäischen Justizportals 
(https://e-justice.europa.eu/
home.do) ist das neue europä-
ische Unternehmensregister 
eingerichtet. Für die Such-
funktion muss der Benutzer 
entweder den Firmenwort-
laut oder die nationale Fir-
menbuchnummer eingeben. 
Die Informationen über den 
Firmennamen, die Firmen-
buchnummer, die Rechtsform 
der Gesellschaft, den Sitz der 
Gesellschaft und den Regi-
sterstaat können kostenlos 
im europäischen Unterneh-
mensregister abgerufen wer-
den. Die entsprechende Re-
gelung findet sich in § 34 Abs 
1b FBG wieder. Die Einfüh-
rung eines europäischen Un-
ternehmensregisters ist be-
grüßenswert, wenngleich die 
Abrufbarkeit aller, in den je-
weiligen nationalen Regi-
stern eingetragenen Unter-
nehmer wünschenswert ge-
wesen wäre.

Der Gesetzgeber hat die 
Verpflichtung zur Umsetzung 
der BRIS-Richtlinie zum An-
lass genommen das Firmen-
buchgesetz zu novellieren. 
Durchaus brisant ist die Än-
derung des Amtslöschungs-
verfahrens im Firmenbuch. 
Das Firmenbuchgericht muss 
die Geschäftsführung einer 
Gesellschaft nun nicht mehr 
auffordern, die Jahresab-
schlüsse und gegebenenfalls 
die Lageberichte vollständig 
vorzulegen. Die Vermutung 
der Vermögenslosigkeit tritt 
nunmehr automatisch nach 

Verstreichen von zwei aufein-
anderfolgenden Geschäfts-
jahren ohne Vorlage aller not-
wendig einzureichenden Un-
terlagen im Firmenbuch ein, 
sofern das Vermögen der Ge-
sellschaft nicht offenkundig 
ist. Wann ein Vermögen der 
Gesellschaft für das Firmen-
buch offenkundig sein soll, 
ist äußerst unklar. Nach stän-
diger Rechtsprechung stellt 
es kein „offenkundiges Ver-
mögen“ im Sinn des § 40 Abs 
1 letzter Satz FBG dar, wenn 
die Gesellschaft dem Firmen-
buchstand zufolge eine For-
derung gegen den Alleinge-
sellschafter auf Volleinzah-
lung der Stammeinlage hat 
(RIS-Justiz RS0123711). Wie sich 
diese Bestimmung in der Pra-
xis aus-wirkt bleibt abzuwar-
ten, die Einschränkung der 
Offenkundigkeit wird von 
der Rechtsprechung, zumin-
dest bisher, äußerst eng aus-
gelegt. n
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ZIVILRECHT

Die Kläger kauften ein Leder-
sofa bei einem Möbelhänd-
ler. Beim Verkaufsgespräch 
stellten sie klar, sie würden 
das Sofa vor einer verglasten 
Terrassentür in einem Wohn-
zimmer aufstellen. Sie zeigten 
dem Verkäufer auch einen 

Plan des Aufstellungsortes. 
Der Verkäufer erklärte, die Po-
sitionierung vor einem Fen-
ster sei unproblematisch. Bei 
direkter Sonneneinstrahlung 
empfehle er aber, Rollläden 
zu schließen. Ein halbes Jahr 
später war das Sofa wegen 
starker Sonneneinstrahlung 
bei der Terrassentür übermä-
ßig ausgeblichen. Die Käufer 
begehrten daher den Rück-
tritt vom Kaufvertrag. Sie 
hätten bei einem so teuren 
Sofa von der Farbbeständig-
keit ausgehen dürfen, diese 
sei eine gewöhnlich voraus-
gesetzte Eigenschaft, die still-
schweigend Vertragsinhalt 
geworden sei. Zudem hätte 
der Verkäufer aus dem Plan 
erkennen müssen, dass das 
Sofa vor einer Glasfront ste-
hen werde. Er hätte sie daher 
auch aufklären müssen, dass 
die Färbung des Leders unge-
eignet ist, einer dauerhaften 
UV-Strahlung standzuhalten. 

Lebenserfahrung

Das Erstgericht wies die Kla-
ge ab und stellte klar, die Farb-
beständigkeit des Sofas sei 
nicht als gewöhnlich voraus-
gesetzte Eigenschaft zu qua-
lifizieren. Weiters entspreche 
es der allgemeinen Lebenser-
fahrung, dass Leder bei Son-
neneinstrahlung bzw Hitze-
einwirkung ausbleiche. Der 
Verkäufer hätte darüber auch 
nicht extra aufklären müssen. 
Das Berufungsgericht ordnete 
hingegen die Verfahrenser-
gänzung an. Es sei zu prü-
fen, ob nicht die Farbbestän-
digkeit des Leders ausdrück-
lich oder stillschweigend zu-
gesagt worden sei. Der allge-
meine Hinweis des Verkäu-
fers, er empfehle bei direkter 

Sonneneinstrahlung das 
Schließen der Fensterläden, 
sei nicht ausreichend. 

Der OGH bestätigte dies im 
Wesentlichen und ergänzte, 
dass die Farbechtheit des So-
fas konkret nicht als gewöhn-
lich vorausgesetzte Eigen-
schaft zu werten sei. Ergän-
zend sei noch festzustellen, 
ob nicht der Verkäufer, dem 
der Aufstellungsplan vorlag, 
ausdrücklich oder schlüssig 
die Farbechtheit des Sofas zu-
gesichert habe. Dann müsse 
der Verkäufer Gewähr leisten. 

Der OGH nimmt Verkäufer 
besonders in die Pflicht: Of-
fenbar reicht keine „bloß all-
gemeine Aufklärung“, viel-
mehr muss sich ein Verkäufer 
umfassend über Kundenwün-
sche informieren. Das Augen-
merk des OGH liegt wohl da-
rauf, dass der Verkäufer den 
Aufstellungsort aus dem Plan 
zumindest erkennen konnte 
und keine konkreten Beden-
ken äußerte. Ob es praxisge-
recht ist, Aufklärungspflich-
ten so ausdehnend zu inter-
pretieren, ist diskussionswür-
dig. Für den OGH ist anschei-
nend doch Reden Gold, ins-
besondere um Aufklärungs-
pflichten Genüge zu tun. n

R 
 
eden ist Sil-

ber, Schweigen ist 
Gold“, lautet ein altes 
Sprichwort. Treffend 
beschreibt es einen 
Grundsatz des öster-
reichischen Zivilrechts: 
Bloßes Schweigen hat 
grundsätzlich keinen 
Erklärungswert und ist 
vor allem nicht als Zu-
stimmung zu werten. 
Ganz so einfach ist es 
aber nicht, wie eine erst 
kürzlich veröffentlich-
te Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofes 
zeigt (10 Ob 72/16 k).

Schweigen  l ist keine Zustimmung

Der „stillschweigende“ 
Verkäufer
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WOHNRECHT

Das Pickerl l für das Haus

Segen und/oder Dilemma?
ge

si
ch

er
t (jährliche) Sicherheitsevalu-

ierung von Wohnhäusern im 
Rahmen von Sicherheitskon-
trollen statuiert wird. Not-
wendig ist eine wiederkeh-
rende regelmäßige Doku-
mentation des Gebäudes auf 
dessen Verkehrssicherheit 
durch Führung eines Gebäu-
debuchs. Das bedeutet eine 
gewisse Rechtssicherheit für 
Eigentümer und Verwalter, 
weil einerseits die ÖNORM 
B 1300 den Stand der Tech-
nik für diese Kontrollen fest-
legt, andererseits anhand ei-
ner Checklist allfällige Män-
gel protokolliert werden kön-
nen. Segen für Eigentümer 
und Verwalter ist dabei – so-
fern ein Mangel bei der vor-
geschriebenen Begutach-
tung noch nicht vorhanden 
bzw erkennbar war – dass 
dies grundsätzlich im Scha-
densfall zu einer Haftungsbe-
freiung führt. Ein Schadens-
fall allerdings, der aufgrund 
eines dokumentierten Man-
gels, welcher nicht behoben 
wurde, auftritt, führt wohl zur 
Haftung.

Anzuraten ist zunächst die 
Bestellung eines externen 
(gewissenhaften, geeigneten 
und sachkundigen) Prüfers, 
der im Zuge einer Begehung 

Den Liegenschaftsverwalter 
treffen Prüf-, Kontroll- und 
Sicherheitspflichten (soge-
nannte Verkehrssicherungs-
pflichten), die in ganz ver-
schiedenen gesetzlichen Re-
gelungen ihren Niederschlag 
finden (§ 129 BO Wien, § 1319 
ABGB, § 3 MRG, § 14a WGG 
uvm) Der Oberste Gerichts-
hof hat dazu auch strafrecht-
liche Aspekte beleuchtet 
(OGH 11 Os 35/98, 36/98). Den 
Eigentümer und Verwalter 
trifft die Verpflichtung, für ei-
ne gefahrlose Benützung des 
Hauses Sorge zu tragen. Die-
se Pflichten konkretisiert nun 
die ÖNORM B 1300.

Anzuwenden ist sie auf 
Gebäude mit zumindest ei-
ner Wohnung, die nicht als 
Dienst-, Natural- oder Werks-
wohnung dient. Ausgeschlos-
sen sind zudem denkmalge-
schützte Häuser, weil die Um-
setzung der Vorgaben der 
ÖNORM in diesen Häusern 
teils wirtschaftlich, teils fak-
tisch nicht möglich sind. Die 
ÖNORM B 1300 versucht nun-
mehr den „Brückenschlag“, 
indem die kontinuierliche 

nicht nur Mängel feststellt, 
sondern auch die Nutzung 
des Gebäudes, dessen Verän-
derungen sowie Instandhal-
tungsarbeiten dokumentiert. 
Der Prüfer kann die in der 
ÖNORM enthaltene Checklist 
verwenden, diese ist allenfalls 
vom Hauseigentümer oder 
Verwalter an die örtlichen 
Gegebenheiten anzupas-
sen und zu vervollständigen.  
Dies bietet den Vorteil, dass 
die wiederkehrenden Prü-
fungen anhand ein und der-
selben Checklist durchgeführt 
werden können, was sich zu-
letzt kostenschonend auswir-
ken wird. Weiters ratsam ist 
eine Fotodokumentation zu 
Beweiszwecken.

Fazit

Die Dokumentation im Sinne 
einer technischen Buchhal-
tung liefert wertvolle Beweise 
im Falle der Haftung, sowohl 
zugunsten des die Mängel be-
hebenden Hauseigentümers, 
aber auch zulasten eines sol-
chen, welcher eine Mängel-
behebung nicht durchführen 
lässt. Die schwierige Frage des 
allenfalls notwendigen Um-
baus alter Häuser bleibt da-
mit aber unbeantwortet. n

D 
 
ie ÖNORM B 1300 

„Objektsicherheitsprü-
fungen für Wohngebäu-
de - Regelmäßige Prüf-
routinen im Rahmen 
von Sichtkontrollen 
und zerstörungsfreien 
Begutachtungen“ ist 
seit November 2012 
„Richtschnur“ für Haus-
eigentümer, Eigentü-
mergemeinschaften 
und Hausverwalter im 
Zusammenhang mit 
Fragestellungen zur 
Haftung bei der Bege-
hung und Benutzung 
von Gebäuden. 
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PICKERL FÜRS HAUS: Eine Dokumentation im Sinne einer technischen 
Buchhaltung liefert wertvolle Beweise im Falle der Haftung.
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Was ist eine „Widerlage“?

a. Zeit (= Rechtslage) zwischen 
der gerichtlichen Aufhebung 
der (gesetzlich vermuteten) 
Vaterschaft eines Mannes 
bis zur Abgabe eines kon-
stitutiven Vaterschaftsaner-
kenntnisses oder der gericht-
lichen Vaterschaftsfeststel-
lung eines anderen Mannes.

b. Kapital, das der Braut vom 
Bräutigam oder einem 

Dritten als Entgelt für den 
wirtschaftlichen Genuss 
des Heiratsgutes verspro-
chen oder übergeben wird.

c. Prozessualer Nachteil jener 
Gerichtspartei, der es trotz 
richterlicher Aufforderung 
und Fristsetzung nicht ge-
lingt, substantiiertes Tat-
sachenvorbringen des Pro-
zessgegners zu widerlegen, 
obwohl sie beweispflich-
tig ist.

Antwort:
b. Die Widerlage war eine ge-
setzlich vertypte Form des 
Ehepaktes. Sie wurde im Zuge 
einer Reformierung des Allge-
meinen Bürgerlichen Gesetz-
buches mit 1.1.2010 in Öster-
reich abgeschafft.

J 
 
uristische Begriffe 

sind oft nicht für je-
den Laien  
verständlich. Darum 
will „mit Recht“ nun 
in jeder Ausgabe 
rechtliche Begriffe  
erraten lassen.

Recht rätselhaft

mit RECHTmit RECHT

BANKENRECHT

der Entscheidung 10 Ob 13/17k 
dann beschäftigte, war, ob 
es dazu kommen kann, dass 
die Bank als Kreditgeber dem 
Kreditnehmer Zinsen zahlen 
muss. Ergebnis war, dass der 
Inhalt eines Kreditvertrags im 
Sinn einer Vertragsauslegung 
nur so verstanden werden 
kann, dass selbst in dem Fall, 
dass der Indikator plus Auf-
schlag einen negativen Wert 
ergibt, der Kreditgeber keine 
Zinsen zu zahlen hat. 

In der zweiten Entschei-
dung des OGH (4 Ob 60/17b) 
wurde die Frage behandelt, 
ob die Bank den Referenzzins-
satz bei einem negativen Indi-
katorwert mit Null ansetzen 
und somit dem Kreditnehmer 
den gesamten Zinsaufschlag 
verrechnen darf. Der Kredit-
nehmer müsse somit im Falle, 
dass der Referenzzinssatz ei-
nen negativen Wert erreicht, 
mindestens den vereinbar-
ten Aufschlag bezahlen (siehe 
Beispiel oben: zumindest im-
mer 2 Prozent). Der OGH hat 
entschieden, dass ein derar-
tiger Mindestzins in Höhe des 
Aufschlages im Widerspruch 
zum tatsächlichen Parteiwil-
len stünde. Bei einem nega-
tiven Referenzzinssatz sind 
somit vom Kreditnehmer kei-

Es ist üblich, dass der Zins-
satz, welcher einem Kredit-
vertrag zugrunde gelegt wird, 
aus einem Referenzzinssatz 
+ Aufschlag (= Marge) ermit-
telt wird. Als Referenzzins-
satz wird üblicherweise der LI-
BOR oder EURIBOR vereinbart. 
Dieser bezeichnet den durch-
schnittlichen Zinssatz, zu dem 
Banken einander Kredite ge-
währen. Wird beispielsweise 
im Kreditvertrag der Indika-
tor LIBOR zuzüglich eines Auf-
schlags von + 2 Prozent verein-
bart würde der Zinssatz (An-
nahme Libor bei + 1,5 Prozent 
p.a.) 3,5 Prozent betragen. Bei 
diesen Kreditverträgen wurde 
jedoch nicht bedacht, dass der 
Referenzzinssatz negativ wer-
den könnte, was im Jahre 2015 
erstmals geschah. Die erste 
Frage mit der sich der OGH in 

ne oder nur geringere Zin-
sen als der Aufschlag zu zah-
len. Begründet wurde dies da-
mit, dass sich weder aus dem 
Wortlaut noch aus dem Ver-
tragszweck ergibt, dass die 
beklagte Bank mindestens 
den Aufschlag als Sollzinsen 
verlangen kann. 

Bei diesem Urteil handel-
te es sich jedoch nur um ei-
ne Einzelfallentscheidung. 
Ob das Ergebnis auch für an-
dere Kreditverhältnisse bin-
dend ist, war fraglich und da-
her war es Anlass für die ak-
tuellste Entscheidung (8 Ob 
101/16k), ergangen zu einer 
Verbandsklage des VKI im 
Auftrag des Sozialministeri-
ums. Hierbei wurde das Ur-
teil zu 4 Ob 60/17b bestätigt. 

Da ein OGH-Urteil aber 
keine Bindungswirkung hat, 
ist es möglich, aber sehr un-
wahrscheinlich, dass andere 
Verfahren anders ausgehen. 
Banken, die den Aufschlag 
ab Beginn 2015 verrechnet 
und davon nicht den nega-
tiven Indikator abgezogen 
haben, haben daher unzuläs-
sigerweise zu viel Zinsen er-
halten. Sie müssen wohl die-
se zu viel verrechneten Zin-
sen an ihre Kreditnehmer zu-
rückzahlen. n

2017 
 hat sich 

der Oberste Gerichtshof 
(OGH) gleich dreimal mit 
der Frage beschäftigt, 
welche Auswirkungen 
ein negativer LIBOR/EU-
RIBOR auf einen Zinssatz 
haben kann. 

Auswirkungen l eines negativen Referenzzinssatzes

Negativzinsen
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Minderjährige, Volljährige l und Rückforderungen

Kindesunterhalt und Studium
Vielzahl von Faktoren abhän-
gig, welche von der Rechtspre-
chung entwickelt worden sind.

Zur Beseitigung eines weit-
verbreiteten Irrglaubens: Die 
Eltern haben nicht dem Kind 
die gleiche Ausbildung zu er-
möglichen, welche sie selbst 
genossen haben, sondern viel-
mehr zu einer höherwertigen 
weiteren Berufsausbildung des 
Kindes beizutragen. Dies aber 
in den Grenzen, dass das Kind 
die zum Studium erforder-
lichen Fähigkeiten besitzt, das 
Studium ernsthaft und zielstre-
big betreibt und dies natürlich 
im Rahmen der Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse 
des Unterhaltspflichtigen auch 
möglich sein muss. Besonderes 
Augenmerk bei Studierenden 
liegt beim Sonderbedarf, wel-
cher nicht vom Regelbedarf ge-
deckt wird. Studiengebühren 
werden nicht als Sonderbedarf 
angesehen, weil diese keine au-
ßergewöhnliche Aufwendung 
darstellen. Allgemeiner Studi-
enbedarf, wie etwa Skripten, 
Taschenrechner etc. hingegen 
schon.

Der Oberste Gerichtshof be-
jaht die Zielstrebigkeit grund-
sätzlich, wenn die durch-
schnittliche Studiendauer 
(nicht die Mindeststudiendau-
er) für das betreffende Fach 
nicht überschritten wird und 
stellt im Wesentlichen auf die 

Dauern Gerichtsverfahren län-
ger und ziehen sie sich über 
mehrere Instanzen, kann es 
durchaus vorkommen, dass 
zigtausende Euro (Unterhalt 
und Verfahrenskosten) zurück-
bezahlt werden müssen, so 
jüngst der OGH in 9 Ob 34/16i. 
Bei der Berechnung der Höhe 
des Unterhaltsanspruchs müs-
sen das Einkommen des Unter-
haltspflichtigen, ein etwaiges 
Eigeneinkommen des Unter-
haltsberechtigten, ein Sonder-
bedarf, Betreuungsleistungen, 
Wohnverhältnisse, die Anrech-
nung von Naturalunterhalts-
leistungen, das Vorliegen der 
Selbsterhaltungsfähigkeit des 
Unterhaltsberechtigten uvm 
berücksichtigt werden. Der Un-
terhaltsanspruch ist von einer 

einzelnen Studienabschnit-
te ab. Es kommt aber dann auf 
die Dauer des Gesamtstudiums 
an, wenn von der durchschnitt-
lichen Studiendauer pro Studi-
enabschnitt abgewichen wird, 
weil eine starre Differenzie-
rung nach Studienabschnit-
ten zu unsachlichen Ergebnis-
sen führen würde. Dabei be-
rücksichtigt der OGH, dass 
Prüfungen aus späteren Ab-
schnitten vorgezogen werden; 
letztlich bieten die erbrachten 
„ECTS-Punkte“ einen Indika-
tor zur Beurteilung eines ernst-
haften und zielstrebigen Studi-
ums. Beim Rückforderungsan-
spruch ist zu beurteilen, ob die 
Unterhaltsleistungen gutgläu-
big verbraucht worden sind, 
was die Rückforderung aus-
schließt. Indizien für das Nicht-
vorliegen des gutgläubigen 
Verbrauches sind etwa die Ein-
stellung der Familienbeihil-
fe, die Weigerung der Offenle-
gung der im Studium erbrach-
ten Leistungen, das In-die-Län-
ge-ziehen eines Unterhaltsver-
fahrens trotz Kenntnis darüber, 
dass ein Unterhalt gar nicht zu-
steht oder auch ein Verschwei-
gen eines etwaigen Eigenein-
kommens. Unterhalt zu bean-
spruchen ist daher per se nicht 
verwerflich, die Vorausset-
zungen, den Unterhalt behal-
ten zu dürfen, sind aber einzu-
halten. n

N 
 
ichts Neues – 

wenn auch bedauerlich 
– ist, dass Kinder bis-
weilen einen Elternteil 
auf Bezahlung des Un-
terhaltes klagen (müs-
sen). Was jedoch oft un-
beachtet bleibt ist, dass 
Unterhaltsverpflichtete 
Anspruch auf Rückzah-
lung des geleisteten Un-
terhaltes haben können. 

(AUS)BILDUNG IST TEUER:
Was müssen Eltern finanzieren?
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BETRIEBSANLAGENRECHT

Im Wesentlichen sind die 
selbsterklärten Ziele der Re-
form betreffend Betriebsanla-
gen die Beschleunigung und 
die Vereinfachung des Geneh-
migungsverfahrens.

Die Beschleunigung des Be-
willigungsverfahrens soll da-
durch erzielt werden, dass 
bestimmte Betriebsanlagen 
mit geringem Gefährdungs-
potenzial durch die Bezirks-
hauptmannschaften geneh-
migt werden. Dabei handelt 
es sich um Betriebe wie Eis-
salons, Caféhäuser, Gastwirt-
schaften und kleine Hotel-

betriebe. In der Vergangen-
heit sind rund 20 Prozent der 
Bewilligungsverfahren als 
vereinfachte Verfahren ge-
führt worden, man erwartet 
sich zumindest eine Verdop-
pelung dieser vereinfachten 
Verfahren. Dies soll durch ei-
ne kürzere Regelverfahrens-
dauer gewährleistet werden, 
welche bisher bei sechs Mo-
naten lag. Nunmehr haben 
die Behörden binnen vier Mo-
naten zu entscheiden, im ver-
einfachten Verfahren im Re-
gelfall binnen zwei, maximal 
jedoch drei Monaten.

Die vorgesehene Vereinfa-
chung des Bewilligungsver-
fahrens von Betriebsanlagen 
liegt in der Anwendung des 
sogenannten One-Stop-Shop-
Prinzips – eine Entbürokrati-
sierung. Dabei soll in einem 
einheitlichen Verfahren bei 
einer Behörde ein einziger Be-
scheid erlassen werden. Zu-
vor war es nötig, einen Bau-
bescheid zu erlangen, wasser-
rechtliche und naturschutz-
rechtliche Bewilligungen zu 
erwirken und letztlich die 
gewerberechtliche Geneh-
migung einzuholen, dies al-
les bei unterschiedlichen Be-
hörden. Mit der Einführung 
des One-Stop-Shop-Prinzips 
soll sohin das Bewilligungs-
verfahren nicht nur verein-
facht, sondern auch beschleu-
nigt werden. Dazu kommt der 
Vorschlag, Veröffentlichungs-
pflichten zu streichen, Einrei-
chunterlagen zu reduzieren 
und die Abstandnahme vom 
Erfordernis des Nachbarver-
zeichnisses, welches bisher 
der Einreichung beizulegen 
war.

Eine weitere Entbürokrati-
sierungsmaßnahme liegt zu-
dem im Abgehen von der Ge-
nehmigungspflicht einer vo-
rübergehenden Tätigkeit, um 
einen vorläufigen Betrieb zu-
nächst genehmigungsfrei 
ausüben zu können. Gerade in 

Zeiten florierender Start-Ups 
und Pop-Up-Stores ist diese 
Maßnahme begrüßenswert.

Gebremst wird das alles da-
durch, dass die Einreichunter-
lagen drei Wochen lang auf-
zulegen sind und Nachbarn 
in diesem Zeitraum Einwen-
dungen gegen die Verfahrens-
art des vereinfachten Bewil-
ligungsverfahrens erheben 
können. Beschleunigt wiede-
rum wird das Verfahren da-
durch, dass, sofern Nachbarn 
keine Einwendungen erhe-
ben, sie ihre Parteistellung 
verlieren – Einwendungen bis 
zum Schluss der mündlichen 
Verhandlung sind sohin nicht 
mehr vorgesehen.

Eine weitere Neurege-
lung, wenn auch nicht mit 
Verfahrensbeschleunigung 
oder -vereinfachung verbun-
den, betrifft die Sachverstän-
digenbestellung. Nunmehr 
kann der Genehmigungswer-
ber auch einen, wiederum 
von der Behörde bestimmten, 
nichtamtlichen Sachverstän-
digen, etwa einen gerichtlich 
zertifizierten Sachverstän-
digen, statt des Amtssachver-
ständigen beiziehen, wenn 
auch nur auf eigene Kosten. 
Der praktische Nutzen für den 
Genehmigungswerber bleibt 
abzuwarten. n

D 
 
ass die Reform der 

Gewerbeordnung, be-
schlossen vor der Som-
merpause dieses Jahres, 
nicht das „Gelbe vom 
Ei“ ist, darüber ist man 
sich wohl nicht nur in 
Fachkreisen einig. Viele 
Fragen sind offengeblie-
ben, dies auch betref-
fend das Betriebsanla-
genrecht.

Gewerbeordnung neu l Betriebsanlagenrecht

Nicht das Gelbe vom Ei
en
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INSOLVENZRECHT

Privatinsolvenz l neue Regeln

Schuldbefreiung ohne 
Zahlung

biger verteilt, sodass ein Zah-
lungsplan bei einem pfänd-
baren Einkommen in fünf Jah-
ren von 5.000 und Schulden 
von 100.000 Euro etwa lautet: 
„Die Gläubiger erhalten 5  Pro-
zent ihrer Forderungen, zahl-
bar in 5  jährlichen Raten zu je 
1  Prozent. 

Über diesen Vorschlag wird 
abgestimmt, wobei zwei Mehr-
heiten unter den anwesenden 
Gläubigern erreicht werden 
mussten: Die Kopfmehrheit, 
also die Anzahl der Gläubiger, 
und die Kapitalmehrheit, al-
so die Beträge, die den Gläu-
bigern geschuldet werden. In 
der Praxis machen daher Gläu-
biger mit hohen Forderungen 
oder Gläubigergruppen mit 
vielen Stimmen ihre Zustim-
mung von einer Verbesserung 
der Quote abhängig („Bei einer 
Verbesserung auf 6 Prozent 
stimmen wir zu“.).

Bis hierher bleibt das Ver-
fahren rechtlich auch in Zu-
kunft unverändert. Allerdings 
sind ab November die Mög-
lichkeiten des Schuldners bei 
Ablehnung seines Vorschla-
ges anders, was sich auch prak-
tisch auf die Abstimmung aus-
wirken wird. Wird der Zah-
lungsplan nicht angenommen, 
kann der Schuldner die Einlei-
tung des Abschöpfungsverfah-
rens beantragen. Dieses hat das 
Gericht einzuleiten und dem 
Schuldner wird das pfändbare 
Vermögen „abgeschöpft“ und 
an die Gläubiger verteilt. 

Bisher dauerte die Abschöp-
fungsphase sieben Jahre, al-
so zwei Jahre länger als der 
Schuldner beim Zahlungsplan 
anbieten musste, und der Rest 
der Schulden wurde nur getilgt, 
wenn der Schuldner zumindest 
10  Prozent der Forderungen zu-
rückzahlte. Für Schuldner mit 
hohen Schulden, wie geschei-
terte Unternehmer, oder Bezie-
her niedriger Einkommen wa-

Während des Gesetzgebungs-
prozesses wurde viel disku-
tiert: Soll es wirklich möglich 
sein, Schulden auf Kosten der 
Gläubiger loszuwerden, oh-
ne einen einzigen Cent zu be-
zahlen? In der Diskussion wur-
den Beispiele von allen Seiten 
genannt, vom verprassenden 
Kreditnehmer bis zum schwe-
ren Schicksalsschlag alleiner-
ziehender Mütter. Der Gesetz-
geber blieb sich aber treu: Seit 
Jahren versucht er, der Insol-
venz den Beigeschmack des 
Versagens zu nehmen. Das Ge-
setz moralisiert nicht, sondern 
behandelt den Schuldner un-
abhängig von der Herkunft 
seiner Schulden gleich, quasi 
nach dem Grundsatz:  „Schei-
tern muss möglich sein.“

Unverändert bleibt in Zu-
kunft, dass das gesamte pfänd-
bare Vermögen des Schuldners 
verwertet wird. Oftmals ist sol-
ches aber ohnehin nicht mehr 
vorhanden oder belastet (Hy-
potheken auf dem Haus).  

Um die Schulden „abzuschüt-
teln“, juristisch gesprochen „ei-
ne Restschuldbefreiung zu er-
reichen“, muss der Schuld-
ner zuerst den Gläubigern ei-
ne Quote anbieten, den soge-
nannten Zahlungsplan. Die 
Quote muss dem pfändbaren 
Einkommen der nächsten fünf 
Jahre entsprechen. Dieses Ein-
kommen wird auf die Gläu-

ren 10  Prozent oftmals uner-
reichbar, sodass sie den Forde-
rungen der Gläubiger auf hö-
here Quoten im Zahlungsplan 
nichts entgegenzusetzen hat-
ten. Ab November dauert die 
Abschöpfungsphase nur noch 
fünf Jahre, also so lange wie das 
pfändbare Einkommen beim 
Zahlungsplan anzubieten war, 
und wird die Restschuldbefrei-
ung ohne Mindestquote erteilt. 
Damit hat auch der Schuldner 
mit hohen Schulden oder nied-
rigen Einkommen eine Alter-
native und die Möglichkeit sei-
ne Schuldensituation zu be-
reinigen.  Grundsätzlich muss 
der Schuldner auch in Zukunft 
während der Abschöpfungs-
phase eine angemesse Er-
werbstätigkeit ausüben, muss 
sich um Arbeit bemühen und 
darf zumutbare Tätigkeiten 
nicht ablehnen: Dennoch wird 
es Fälle geben, in denen der 
Schuldner während dieser fünf 
Jahre mangels pfändbaren Ein-
kommen überhaupt nichts zu-
rückzahlt: Trotzdem wird er oh-
ne Zahlung von seinen Schul-
den befreit. n

A 
 
b November 2017 

gelten in Österreich 
neue Regeln für die 
Privatinsolvenz. Der 
Gesetzgeber wollte 
die Entschuldung von 
natürlichen Personen 
erleichtern.

9

„SCHEITERN MUSS MÖGLICH SEIN“, 
sagt der Gesetzgeber.

ge
sc

h
u

ld
et

Fo
to

: N
eu

m
ay

r



mit RECHTmit RECHT

10 WIRTSCHAFTSRECHT

In den meisten Fällen bilden 
die Jahresabschlüsse der letz-
ten Jahre und Erkenntnisse 
aus einer Due Diligence Prü-
fung die wesentlichen Fak-
toren für die Kaufpreiskal-
kulation. Dementsprechend 
kommt der Auslegung einer 
vereinbarten Bilanzgarantie-
klausel große Bedeutung zu. 
Bilanzgarantieklauseln bezie-
hen sich zumeist auf sämt-
liche gesetzliche Bestand-
teile des Jahresabschlusses 
(Bilanz, Gewinn und Verlust-
rechnung, gegebenenfalls bei 
entsprechender gesetzlicher 
Verpflichtung Anhang, Lage-
bericht und Corporate Gover-
nance-Bericht).

Veröffentlichte Entschei-
dungen über die Auslegung 
solcher Klauseln sind selten, 
weil zumeist die Zuständig-
keit von Schiedsgerichten ver-
einbart wird. Eine Entschei-
dung des OLG Frankfurt am 
Main (26 U 35/12) zeigt auf, 
welche Rechtsprobleme bei 
solchen Bilanzgarantieklau-
seln entstehen können und 
welche Details bei der Ver-
fassung solcher Bilanzgaran-
tieklauseln beachtet werden 
sollten. 

Bilanzgarantieklauseln 
können entweder die objek-
tive oder die subjektive Rich-

tigkeit der Jahresabschlüs-
se gewährleisten. Die subjek-
tive (auch „weiche“) Bilanz-
garantieklausel zielt auf den 
Kenntnisstand des Verkäu-
fers zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des Jahresabschlusses 
ab. Der Verkäufer garantiert, 
dass der Jahresabschluss ge-
mäß den gesetzlichen Vor-
schriften unter Einhaltung 
der Grundsätze ordnungsge-
mäßer Buchführung errichtet 
wurde. Sachverhalte, die aus 
Sicht eines ordentlichen Ge-
schäftsmanns zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Jahresab-
schlusses nicht bekannt wa-
ren, sind von der weichen Bi-
lanzgarantieklausel nicht er-
fasst. Während der Verkäu-
fer bei der subjektiven Bilanz-
garantieklausel lediglich für 
den Kenntnisstand zum Zeit-
punkt der Aufstellung des 
Jahresabschlusses einzuste-
hen hat, muss er bei einer ob-
jektiven (auch „harte“) Bilanz-
garantieklausel das volle Ri-
siko für nicht bekannte Män-
gel zum Stichtag überneh-
men. Der Verkäufer haftet so-
mit bei jeder objektiven Un-
richtigkeit und Unvollstän-
digkeit der garantierten Bi-
lanz. Er setzt sich somit einer 
nachträglichen Prüfung eines 
Bilanzprüfers aus. 

Die Frage, welche Art von 
Bilanzgarantieklausel die Par-
teien vereinbart haben, lässt 
sich oft nur anhand der Aus-
legungsregeln der §§ 914ff 
ABGB (Allgemeines Bürger-
liches Gesetzbuch) ermitteln. 
Ausschlaggebend ist ein-
zig der Parteiwille. Zur Erfor-
schung des Parteiwillens sind 
neben dem Wortlaut auch 
die Erklärungen der Parteien 
während der Vertragsver-
handlungen heranzuziehen. 
Oft treten auch nachträglich 

Konflikte zwischen den Par-
teien auf, die im Vorhinein 
nicht bedacht worden sind. 
Eine ergänzende Auslegung 
durch die Ermittlung des hy-
pothetischen Parteiwillens ist 
in der Praxis zumeist äußerst 
schwierig und birgt eine er-
hebliche Rechtsunsicherheit. 

Das OLG Frankfurt hat die 
zu beurteilende Vertrags-
klausel iS einer objektiven Bi-
lanzgarantieklausel ausge-
legt. Bei der Auslegung hat 
das OLG Frankfurt lediglich 
den Teilsatz „ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft“ wörtlich inter-
pretiert. Im Zuge einer Ge-
samtanalyse der Klausel hät-
te das OLG Frankfurt, durch-
aus vertretbar, die Klausel 
„weich“ interpretieren kön-
nen. Für die Praxis ist daher 
wichtig, im Wortlaut klar und 
deutlich sicherzustellen, wel-
che Art von Bilanzgarantie ge-
wünscht ist.

Für die spätere Beweisfüh-
rung sollte die „Klauselhisto-
rie“ während der Vertrags-
verhandlungen genau do-
kumentiert werden. Wei-
ters sollte man eine genaue 
Schadensberechnungsme-
thode einschließlich der ent-
sprechenden Bewertungsfak-
toren zur Festsetzung des Un-
ternehmenswertes im Ver-
trag detailliert festschreiben, 
ansonsten riskiert man, dass 
das (Schieds)Gericht von der 
Möglichkeit des richterlichen 
Ermessens für die Schadens-
schätzung Gebrauch macht. 
Eine umfangreiche und de-
taillierte rechtliche Beratung 
und vertragliche Regelung 
beugt nachträglichen und 
kostspieligen Streitigkeiten 
vor.  n

B 
 
ilanzgarantieklau-

seln gehören zu den 
wichtigsten Klauseln in 
Unternehmenskaufver-
trägen und sind zumeist 
Gegenstand intensiver 
Verhandlungen. 

Weiche und harte 
Garantien
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Bilanzgarantie l in Unternehmenskaufverträgen
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STIFTUNGSRECHT

Interessenskonflikte  l bei „Insichgeschäften“

Stiftungsvorstände unter 
besonderer Beobachtung

be
ob

ac
ht

et
Stiftungsvorstand prüfen (2 
Ob 52/16k). Da bei solchen „In-
sichgeschäften“ Interessens-
konflikte möglich sind, sieht 
das PSG vor, dass sie der Ge-
nehmigung der übrigen Vor-
standsmitglieder und des Ge-
richts bedürfen, sofern kein 
Aufsichtsrat bestellt ist (§ 17 
Abs 5). 

Klage auf 
Rückabwicklung

Im vorliegenden Fall vertra-
ten zwei von insgesamt drei 
Stiftungsvorständen rechts-
wirksam eine Privatstif-
tung bei der Abtretung eines 
Gesellschaftsanteils einer 
GmbH, dessen Eigentüme-
rin die von ihnen vertretene 
Stiftung war. Anteilserwer-
ber war eine Ein-Personen-
GmbH, deren einziger Gesell-
schafter der dritte Stiftungs-
vorstand war. Die beiden Vor-
stände gingen nicht davon 
aus, dass das Geschäft gericht-
lich zu genehmigen sei, zumal 
kein Insichgeschäft vorlie-
ge. Schließlich sei der Abtre-
tungsvertrag nicht mit dem 
dritten Stiftungsvorstand, 
sondern mit einer GmbH zu-
stande gekommen. Ein Auf-
sichtsrat war nicht bestellt.

In weiterer Folge kam es zur 
Abberufung des bisherigen 
und Bestellung eines neuen 
Stiftungsvorstands. Die neu-
en Vorstandsmitglieder klag-
ten die Erwerber-GmbH un-
ter anderem auf Rückab-
wicklung der Anteilsveräuße-
rung, weil dem Abtretungs-
vertrag die gerichtliche Ge-
nehmigung fehle. Die Klä-
ger beharrten darauf, dass 
der Vertrag mit der Ein-Per-
sonen-GmbH nicht anders als 
ein Vertrag mit einem Vor-

In einer erst kürzlich ergange-
nen Entscheidung musste der 
OGH die Zulässigkeit eines 
Rechtsgeschäfts zwischen ei-
ner Privatstiftung und ihrem 

standsmitglied zu beurteilen 
sei. Schließlich hätte das Vor-
standsmitglied als einziger 
Gesellschafter der Erwerber-
GmbH beherrschenden Ein-
fluss auf seine GmbH. Im Er-
gebnis wäre daher die Rege-
lung des § 17 Abs 5 PSG an-
wendbar und wie bei allen 
Insichgeschäften die gericht-
liche Genehmigung einzuho-
len.

Der OGH teilte die Auffas-
sung der Kläger, wies die Kla-
ge aber aus formalen Grün-
den ab. Es sei nämlich in die-
ser Konstellation eine gericht-
liche Genehmigung einzuho-
len. Die Kläger hätten über-
sehen, dass der Abtretungs-
vertrag ohne Genehmigung 
ohnehin schwebend un-
wirksam sei, folglich könne 
er noch nicht für nichtig er-
klärt werden. Vielmehr müs-
se der neue Vorstand den Ver-
trag dem zuständigen Gericht 
vorlegen und sich im Interes-
se der Stiftung gegen die Ge-
nehmigung aussprechen (!). 
Diese Lösung mag unprak-
tikabel klingen, soll aber die 
Stiftung vor Nachteilen be-
wahren, die mangels sonsti-
ger Kontrolle regelmäßig auf-
treten könnten.  n

P 
 
rivatstiftungen sind 

eigentümerlose juristi-
sche Personen, denen 
ein Stifter Vermögen 
zur Erfüllung eines 
bestimmten Stiftungs-
zwecks widmet (§ 1 
Privatstiftungsgesetz, 
PSG). Sie haben von 
Gesetzes wegen Rechts-
persönlichkeit. Zur Füh-
rung ihrer Geschäfte so-
wie zur rechtsgeschäft-
lichen Vertretung nach 
außen müssen Organe 
bestellt werden, die in 
ihrem Namen handeln. 
Zuständig ist dafür 
der Stiftungsvorstand. 
Dieser verwaltet und 
vertritt die Privatstif-
tung und sorgt für die 
Erfüllung des Stiftungs-
zwecks (§§ 14 ff).
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Lassen Sie wichtige Verträge immer prüfen.  
Infos unter: www.kosch-partner.at

Ihr Rechtsanwalt. Für jeden Fall.

Kaufverträge 
müssen 
wasserdicht 
sein.




